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Verordnung der Landesregierung, die mit der Grosherz.
Sachsischen Landesregierung zu Weimar, wegen gegen-

seitiger Gestellung der Forst= und Jagd-Verbrecher, ge-troffene Uibereinkunft betr. «
Anschlag der Landesregierung, die Lehns--Douceurs. so wie

die Annahme von Geschenken uberhaupt und die Uiber—
nahme von Auftragen und Vollmachten von Seiten der
Kanzleiverwandten berr.

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die In=
hibition gesandtschaftlicher Gehalte betr. .

Mandat, (bei der Landesregierung ausgefertigt) die Aufhe—
bung der stillschweigenden Hypotheken und einige damit
in Verbindung stehende Bestimmungen berr.

Mandat, Cbei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) einige
Bestimmungen über die Pfandrechte an unbeweglichenSachen enthaltend.

Reseript des Geheimen Rathes an die Ober-Amts-Regierung
zu Budissin, das Strasenbauwesen in der Oberlausitz betr.

Verordnung der Landesregierung b die Abgabe der Leich-
name der Selbsimörder und Verunglückten an die ana-
tomischen Theater zu Dresden und Leipzig betr. .

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die Vor-
bereitung junger Leute zur Universität betr. Z

Verordnung der bandesregierung, die Erläuterung einer
Stelle im 11. 9. der Instruction fur die Gendarmen vom
#ten April 1820. ber.

Bekanntmachung des Königl. Staats; Secretariats in Mie
litair-Commando=Angelegenheiten, die Uniform der ent-
lassenen Stabs= und Ober-Offiziers betr.

Verordnung der Landesregierung, die Erläuterung. und Er—
ganzung des. wegen Verwaltung der Paßpolizei, unter
dem 27 sten Januar 1818. ergangenen Regulativs betr.

Mandat, (bei dem Geheimen Nathe ausgefertigt) die Ver-
einfachung des Stempel-Impost? Rechnungswesens betr.

Verordnung der Landesregierung, die Ansätze der Deposi=
tengebühren bei den Königl. Jastizämtern und Kammer=gutsgerichten beer.

Verordnung der Landesregierung,, die Auslegung der Vor-
schriften in §. I. der Generalverordnung vom 23ften Juli
1828. und 9. 2. Tit. I. des Mandats vom roten No-

vember 1784, hinsichtlich der Versiicherung der Immobi-lien gegen Brandschaden betr. .....
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